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A. Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Leinefelde-Worbis 
 

Stadt Leinefelde-Worbis     Leinefelde-Worbis, 01.07.21 

 

 

Bekanntmachung der Beschlüsse 
Nachstehende Beschlüsse wurden in der 10.Sitzung des Stadtrates der Stadt Leinefelde-Worbis 
am 25.06.2021 gefasst: 
 
 
 
 

43/2021 1. Ergänzung Gründung der Landesgartenschauentwicklung2024 GmbH 
Beschluss: 

1. Der Stadtrat beschließt die Gründung der Landesgartenschauentwicklung2024 
GmbH. 

2. Der Stadtrat genehmigt den Wirtschaftsplan der 
Landesgartenschauentwicklung2024 GmbH.  

3. Der Stadtrat beschließt, dass die Finanzierung der Personalkosten in Form 
eines Personalkostenzuschusses über den städtischen Haushalt gesichert 
wird. 

 
Beratungsergebnis: einstimmig, 27 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

 
 
 
 
 
 
 

Anmerkung: 
Die Anlagen zu den Beschlüssen können im Ratsbüro, Rentamt Worbis, Rossmarkt 1, 37339 
Leinefelde-Worbis zu den Dienstzeiten eingesehen werden. 

 

gez. Marko Grosa 
Bürgermeister 

 

 
B. Veröffentlichungen sonstiger Stellen 
 

                            Pressemitteilung 
Erfurt, 24. Juni 2021.  

 
Verbesserung der gesetzlichen Regelung 

für Betroffene von SED-Unrecht 
Beratungs- und Gesprächsangebot 

am Donnerstag, 22. Juli 2021 
 

in Caritas-Beratungsstelle 
Bonifatiusweg 2, 37327 Leinefelde  
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Im November 2019 trat die Änderung der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze in Kraft. Der Thüringer 
Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur informiert Betroffene und deren 
Angehörige/Hinterbliebene über die Rehabilitierungs-möglichkeiten und die daran geknüpften 
sozialen Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen. Das Beraterteam berät und unterstützt Sie bei 
den entsprechenden Antragstellungen und bietet die Möglichkeit des Gesprächs über Erlebtes oder 
Erlittenes in der ehemaligen DDR in einem geschützten Rahmen. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit zur Antragstellung auf Akteneinsicht in die Unterlagen der Staatssicherheit bei 
dem „Stasi-Unterlagen-Archiv“. 
 

 Die strafrechtliche Rehabilitierung ermöglicht die Aufhebung rechtsstaatswidriger 
Entscheidungen der DDR-Justiz oder behördlicher Entscheidungen zur Freiheitsentziehung, 
sofern sie der politischen Verfolgung oder (sonstigen) sachfremden Zwecken gedient haben.  

 Die verwaltungsrechtliche Rehabilitierung dient der Aufhebung rechtsstaatswidriger 
Maßnahmen von DDR-Organen, die durch Eingriffe in Gesundheit, Vermögen oder Beruf noch 
heute unmittelbar schwer und unzumutbar für den Betroffenen fortwirken.  

 Die berufliche Rehabilitierung zielt auf einen Nachteilsausgleich für politisch motivierte 
Eingriffe in Ausbildung oder Beruf. 

 
Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Beratung nur nach telefonischer Voranmeldung erfolgen. 
Bitte vereinbaren Sie unter 0361-573114963 einen Gesprächstermin.  
 
 
Ansprechpartnerin: Frau Weinrich 
 
Pressekontakt 
Thomas Rauscher 
Veranstaltungen und Kommunikation / Datenschutzbeauftragter 
Landesbeauftragter des Freistaats Thüringen 
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (ThLA) 
beim Thüringer Landtag 
 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 | 99096 Erfurt 
Tel. +49 (0) 361 57 3114-956 | Fax +49 (0) 361 57 3114-952 
www.thla-thueringen.de | rauscher@thla.thueringen.de 
 
 
 


